
Formblatt für Stellungnahmen 

für die 2. Konsultation in den Festlegungsverfahren der Beschlusskammern 7 zur Ausgestaltung des Zugangs zu Gasversorgungsnetzen nach dem Urteil des EuGH vom 

02.09.2021 (C-718/18) 

hier: Festlegung in Sachen Bilanzierung Gas, GaBi Gas 2.1 

(Az: BK7-24-01-008) 

 

Unternehmensname: Energy Traders Deutschland (EFET Deutschland) 

Name der Stellungnehmenden: German Task Force Gas (GTFG) 

Ansprechpartner: Marko Cubelic 

Datum der Stellungnahme: 14.02.2025  

 

Eine geschwärzte Fassung der Stellungnahme  lege ich bei ist nicht erforderlich 

Zutreffendes bitte kennzeichnen.  X 

 

 

 

Tenorziffer des Festle-
gungsentwurfs  
 

bezugnehmende 
Norm der GasNZV 

Stellungnahme einfügen 

Tenorziffer 1 lit. e §26 Die grundsätzliche Bereitstellung von stündlichen Allokationsdaten im Stundentakt war aus unserer Sicht längst über-
fällig und ist in vielen anderen europäischen Ländern bereits Standard. Wir begrüßen diese Änderung ausdrücklich, um 
die Verantwortung der BKVs und damit den Wettbewerb um die besten Prognosen zu stärken. Für uns ist es hierbei 
angemessen, dass diese Bereitstellung zukünftig ohne weitere Bedingungen erfolgen soll und daher nicht wie bei der 
stündlichen Messwertbereitstellung über prohibitive Zusatzmessentgelte verhindert wird. 
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Tenorziffer des Festle-
gungsentwurfs  
 

bezugnehmende 
Norm der GasNZV 

Stellungnahme einfügen 

Tenorziff. 1 lit. i. Neu Eine Möglichkeit des MGV, in die SLP-Allokationen in begründeten Ausnahmefällen einzugreifen, um den Regelener-
gieeinsatz zu verringern, begrüßen wir grundsätzlich. Insb. die aufgenommene Einschränkung sorgt für mehr Klarheit. 
Es fehlen aber nach wie vor die Details zur konkreten Umsetzung. Eine nachträgliche Anpassung durch THE könnte die 
Mehr-/Mindermengenabrechnung einzelner Lieferanten vergrößern, da der Korrekturfaktor vermutlich marktgebiets-
weit angewendet wird und damit auch auf VNB mit hoher SLP-Allokationsgüte. 
 
Wir begrüßen es außerdem sehr, dass die Beschlusskammer einer grundsätzlichen Revision von GaBi Gas offen gegen-
übersteht, auch wenn wir uns eine solche bereits im laufenden Verfahren gewünscht hätten. Der Start zu einem sol-
chen Revisionsprozesses sollte aber zumindest zeitnah im Anschluss gestartet werden. Andere Länder wie z.B. Finn-
land (im GWJ 2021/22 noch letzter Platz im Ländervergleich beim Indikator ‚total balancing action quantities as a share 
of market volume‘) hat bereits sein System angepasst und ist dadurch im GWJ 2022/23 ins Mittelfeld bei diesem Indi-
kator gerutscht. Deutschland liegt damit nun weit abgeschlagen auf dem letzten Platz: 
 

 
Abbildung 1: Total imbalance quantities as a share of market volumes (GY 2022-2023); Quelle: ACER gas balancing dashboard 

 
Im Übrigen verweisen wir auf unsere Ideen zur Weiterentwicklung des SLP-Systems aus unserer ersten Stellungnahme. 
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Tenorziffer des Festle-
gungsentwurfs  
 

bezugnehmende 
Norm der GasNZV 

Stellungnahme einfügen 

Tenorziffer 8 a § 35 GasNZV Die überwiegende Beibehaltung der aktuellen Regelungen gemäß § 35 GasNZV wird grundsätzlich begrüßt. Die disku-
tierten Maßnahmen zur Vermeidung von Kündigungen von Biogas-Bilanzkreisen würden erheblich in den Handel mit 
erneuerbaren Gasen eingreifen und werden diesen unnötig komplexer und teurer gestalten. Insbesondere die Unter-
sagung von Bilanzkreiskonstrukten (RBK/UBK/SBK) würde einem Verbot von Standardvertragsbeziehungen zwischen 
Marktteilnehmern gleichkommen und wird von uns strikt abgelehnt. Die Idee zum Übergang von einer Jahresbilanzie-
rung hin zu Tagesbilanzierung wie für normale Bilanzkreise wäre für uns erst dann sachgemäß, wenn Biogas im deut-
schen Gasnetz ein Anteil erreicht hätte, dass der durch die Jahresbilanzierung entstandene Regelenergiebedarf nicht 
mehr durch die anderen Netznutzer tragbar wäre. Hierfür sehen wird derzeit aber noch keine Anzeichen. Den im Jahr 
2024 erstmals aufgetretenen Sonderfall der Kündigung eines Biogas-Bilanzkreis muss zwar aufgearbeitet werden, 
sollte aber nicht zu solch gravierenden Eingriffen für alle Marktteilnahme am Biogasmarkt führen. 
 

 


